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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.1989

Norm

StGB §146 C3

Rechtssatz

Wird einem Darlehensgeber nicht die Kreditvaluta, sondern nur die ursprünglich gebotene und in seinem Gewahrsam

be6ndliche Sicherheit betrügerisch herausgelockt, ist diese auf ihren wirtschaftlichen Wert zu prüfen und bei der

Schadensberechnung zu berücksichtigen: Ist darnach die aushaftende Forderung höher als der Wert der Sicherheit,

wird das Vermögen des Betro9enen um den wirtschaftlichen Wert der Sicherheit geschädigt; ist die aushaftende

Forderung niedriger als der Wert der Sicherheit, kann der Vermögensschaden des Opfers durch die Herauslockung der

Sicherheit nicht höher als seine Forderung sein.
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